
 

Anlage 

(zu § 1) 

Gebühren- und Auslagenverzeichnis 

Tarifstelle Gegenstand Gebühren und  

Auslagen (EUR) 

 Gebühren  

1 Recherche und Auskunftstätigkeit  

1.1 Schriftliche und mündliche Auskünfte, die Nachforschungen in Archiv- 

beständen und Findmitteln oder in der Literatur erfordern, mit einem Aufwand 

von mehr als 30 Minuten, je angefangene 1/4 Stunde 

Anmerkung zur Tarifstelle 1.1: 

Ergibt die Bearbeitung eines Auftrages, dass keine Archivalien oder Literatur 

recherchiert werden können, ist dennoch die für die Leistung fällige Gebühr 

in voller Höhe zu entrichten. 

20,50 

1.2 Gutachterliche Stellungnahmen, je angefangene 1/4 Stunde 20,50 

1.3 Gesetzlich erforderliche Anonymisierung mit einem Aufwand von mehr als 

30 Minuten, je angefangene 1/4 Stunde 

20,50 

2 Reproduktion  

2.1. Erstellung und Herausgabe reprografischer Arbeiten ohne erhöhten Her- 

stellungsaufwand, je angefangene 1/4 Stunde  

5,00 

2.2 Erstellung und Herausgabe reprografischer Arbeiten, bei denen ein erhöhter 

Herstellungsaufwand anfällt zusätzlich zur Gebühr nach Tarifstelle 2.1 je  

angefangene 1/4 Stunde 

Anmerkung zur Tarifstelle 2.2: 

Aufwändige oder schwierige Reproduktionsarbeiten können zusätzlich perso-

nelle Unterstützung erfordern. Dies gilt insbesondere für Karten, Pläne, Pla-

kate etc. im Format größer als DIN A0, die in mehreren Teilen aufgenommen 

werden müssen, sowie für Ausschnittsaufnahmen aus Karten und Plänen.  

14,50 

3 Sonstige Leistungen  

3.1 Beglaubigung, je Dokument 5,00 

3.2 Vorbereitung und Beaufsichtigung von Filmaufnahmen in den Räumen des 

Archivs 

87,00 - 696,00 

3.3 Vorbereitung von Archivgut zur Ausleihe, je angefangene 1/4 Stunde 19,25 

3.4 Übernahme von Archivgut anderer Herkunft nach § 14 Absatz 3 des Branden-

burgischen Archivgesetzes vom 7. April 1994 (GVBl. I S. 94), das zuletzt 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 9 S. 7) geändert 

worden ist, unter Eigentumsvorbehalt, je angefangene 1/4 Stunde 

20,50 

 Auslagen  

4 Kopien und Vervielfältigungen  

4.1 Reproduktion als Papierkopie 

je DIN-A4-Seite  

je DIN-A3-Seite  

 

0,50 

1,00 

4.2  Digitale Reproduktion 

Einschließlich Online-Bereitstellung 

 

4.2.1 Digitale Reproduktion bis einschließlich DIN A2, je Blatt 0,50 

4.2.2 Digitale Reproduktion: Großformatige Archivalien (ab DIN A1 und größer), 

sowie Sondermaterialien (z. B. Glasplattennegative), je Blatt 

1,00 

4.2.3 Reproduktion vom Mikrofilm, je Archivalieneinheit 5,00 
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Tarifstelle Gegenstand Gebühren und  

Auslagen (EUR) 

4.2.4 Wiederbereitstellung qualitativ hochwertiger Digitalisate, je Archivalien- 

einheit 

5,00 

4.2.5 Zusätzliche Übermittlung mittels Datenträger (je nach Datenvolumen) 

Anmerkungen zur Tarifstelle 4.2.5: 

Im Regelfall werden die unter die Tarifstellen 4.2.1 bis 4.2.4 gefassten digi- 

talen Reproduktionen mittels Download-Link übermittelt. 

Auf Anfrage kann eine Übermittlung mittels gängigem Speichermedium (z. B. 

USB-Stick, Festplatte oder CD-ROM) erfolgen. 

1,00 - 70,00 

5 Auslagen für die Verwahrung von Archivgut anderer Herkunft nach § 14  

Absatz 3 des Brandenburgischen Archivgesetzes unter Eigentumsvorbehalt,  

je angefangener Regalmeter, pro Jahr 

27,00 

6  Auslagen gemäß § 9 Satz 2 Nummer 1, 3 bis 8 des Gebührengesetzes für das 

Land Brandenburg  

Anmerkungen zur Tarifstelle 6: 

z. B. Material für Aussteller, Reisekosten nach Bundesreisekostengesetz, Ver-

packung, Wertversicherung, Versandkosten  

je nach Vorgang 

 

 

Herausgeber: Ministerium der Justiz und für Digitalisierung 

des Landes Brandenburg 
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